
 

 

 

 

 

Verpflichtungserklärung 

 

Ihre Arbeit als Tutor erfordert den Umgang mit personenbezogenen Daten. Genau wie Sie berechtig-

terweise erwarten, dass andere mit Ihren personenbezogenen Daten sorgsam umgehen, wird dies 

auch von ihnen erwartet. 

Ich verpflichte Sie daher das Datengeheimnis zu wahren (§ 5 BDSG). Diese Verpflichtung besteht über 

das Ende der Tätigkeit als EDV-Tutor hinaus. Ihnen ist es danach untersagt personenbezogene Daten 

unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Ich weise Sie darauf hin, dass Verstöße gegen 

das Datengeheimnis mit Freiheits- oder Geldstrafe sowie Geldbußen geahndet werden können (§ 43, 

44 BDSG). 

Ferner weise ich Sie darauf hin, dass Sie zur Einhaltung des Fernmeldegeheimnisses (§ 88 TKG) ver-

pflichtet sind. Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Telekommunikation und ihre 

näheren Umstände. Dies betrifft insbesondere die E-Mail-Kommunikation aber auch sonstige netz-

werk-gestützte Kommunikationsdienste (z.B. surfen, skypen, chatten etc.). Ihnen ist es untersagt, sich 

oder anderen über das für die Erbringung der Telekommunikationsdienste einschließlich des Schut-

zes ihrer technischen Systeme erforderliche Maß hinaus Kenntnis vom Inhalt oder den näheren Um-

ständen der Telekommunikation zu verschaffen. Auch die Verletzung des Fernmeldegeheimnisses ist 

strafbewehrt (§ 206 StGB). 

Die sich aus vertraglichen sowie sonstigen gesetzlichen Regelungen ergebenden Geheimhaltungsver-

pflichtungen werden durch diese Verpflichtung nicht berührt. Die oben genannten gesetzlichen Vor-

schriften finden Sie im Anhang zu dieser Erklärung. Für Fragen zu dieser Verpflichtungserklärung 

können Sie sich gerne an den behördlichen Datenschutzbeauftragten wenden. 

 

Meine Verpflichtung auf das Datengeheimnis habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

   Ort, Datum  Unterschrift Tutor   Unterschrift des Verpflichtenden 

  



Anhang: 

§ 5 BDSG 

Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist untersagt, personenbezogene Daten un-

befugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Diese Personen sind, soweit sie 

bei nicht-öffentlichen Stellen beschäftigt werden, bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datenge-
heimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 

 

§ 43 BDSG 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 4d Abs. 1, auch in Verbindung mit § 4e Satz 2, eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht 

vollständig oder nicht rechtzeitig macht, 

2. entgegen § 4f Abs. 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit Satz 3 und 6, einen Beauftrag-

ten für den Datenschutz nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig be-

stellt, 

2a. entgegen § 10 Absatz 4 Satz 3 nicht gewährleistet, dass die Datenübermittlung festgestellt und 
überprüft werden kann, 

2b. entgegen § 11 Absatz 2 Satz 2 einen Auftrag nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vor-

geschriebenen Weise erteilt oder entgegen § 11 Absatz 2 Satz 4 sich nicht vor Beginn der Daten-

verarbeitung von der Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organi-

satorischen Maßnahmen überzeugt, 

3. entgegen § 28 Abs. 4 Satz 2 den Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig unterrich-

tet oder nicht sicherstellt, dass der Betroffene Kenntnis erhalten kann, 

3a. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 4 eine strengere Form verlangt, 

4. entgegen § 28 Abs. 5 Satz 2 personenbezogene Daten übermittelt oder nutzt, 
4a. entgegen § 28a Abs. 3 Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig macht, 

5. entgegen § 29 Abs. 2 Satz 3 oder 4 die dort bezeichneten Gründe oder die Art und Weise ihrer 

glaubhaften Darlegung nicht aufzeichnet, 

6. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 1 personenbezogene Daten in elektronische oder gedruckte Adress-, 

Rufnummern-, Branchen- oder vergleichbare Verzeichnisse aufnimmt, 

7. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 2 die Übernahme von Kennzeichnungen nicht sicherstellt, 

7a. entgegen § 29 Abs. 6 ein Auskunftsverlangen nicht richtig behandelt, 

7b. entgegen § 29 Abs. 7 Satz 1 einen Verbraucher nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig unterrichtet, 
8. entgegen § 33 Abs. 1 den Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht vollständig benachrichtigt, 

8a. entgegen § 34 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 3, entgegen § 34 Absatz 1a, entge-

gen § 34 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder entgegen § 34 Absatz 2 Satz 5, Ab-

satz 3 Satz 1 oder Satz 2 oder Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Auskunft 

nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder entgegen § 34 Absatz 1a 

Daten nicht speichert, 

8b. entgegen § 34 Abs. 2 Satz 3 Angaben nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 

übermittelt, 

8c. entgegen § 34 Abs. 2 Satz 4 den Betroffenen nicht oder nicht rechtzeitig an die andere Stelle 

verweist, 
9. entgegen § 35 Abs. 6 Satz 3 Daten ohne Gegendarstellung übermittelt, 

10. entgegen § 38 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollstän-

dig oder nicht rechtzeitig erteilt oder eine Maßnahme nicht duldet oder 

11. einer vollziehbaren Anordnung nach § 38 Abs. 5 Satz 1 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, erhebt oder verarbeitet, 

2. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, zum Abruf mittels auto-

matisierten Verfahrens bereithält, 



3. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, abruft oder sich oder ei-

nem anderen aus automatisierten Verarbeitungen oder nicht automatisierten Dateien ver-

schafft, 

4. die Übermittlung von personenbezogenen Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, durch un-

richtige Angaben erschleicht, 

5. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 5 Satz 1, auch in Verbindung mit § 29 Abs. 4, § 39 Abs. 1 

Satz 1 oder § 40 Abs. 1, die übermittelten Daten für andere Zwecke nutzt, 

5a. entgegen § 28 Absatz 3b den Abschluss eines Vertrages von der Einwilligung des Betroffenen 

abhängig macht, 
5b. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 1 Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungs-

forschung verarbeitet oder nutzt, 

6. entgegen § 30 Absatz 1 Satz 2, § 30a Absatz 3 Satz 3 oder § 40 Absatz 2 Satz 3 ein dort genanntes 

Merkmal mit einer Einzelangabe zusammenführt oder 

7. entgegen § 42a Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 

macht. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann im Fall des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Eu-

ro, in den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu dreihunderttausend Euro geahndet wer-

den. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezo-

gen hat, übersteigen. Reichen die in Satz 1 genannten Beträge hierfür nicht aus, so können sie über-
schritten werden. 

 

§ 44 BDSG 

(1) Wer eine in § 43 Abs. 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung gegen Entgelt oder in der Absicht, sich 

oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, begeht, wird mit Freiheitsstrafe 

bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind der Betroffene, die verantwortliche 

Stelle, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und die Aufsichtsbe-

hörde. 

 
§ 88 TKG 

(1) Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Telekommunikation und ihre näheren Um-

stände, insbesondere die Tatsache, ob jemand an einem Telekommunikationsvorgang beteiligt ist 

oder war. Das Fernmeldegeheimnis erstreckt sich auch auf die näheren Umstände erfolgloser Ver-

bindungsversuche. 

(2) Zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses ist jeder Diensteanbieter verpflichtet. Die Pflicht zur 

Geheimhaltung besteht auch nach dem Ende der Tätigkeit fort, durch die sie begründet worden ist. 

(3) Den nach Absatz 2 Verpflichteten ist es untersagt, sich oder anderen über das für die geschäfts-

mäßige Erbringung der Telekommunikationsdienste einschließlich des Schutzes ihrer technischen 

Systeme erforderliche Maß hinaus Kenntnis vom Inhalt oder den näheren Umständen der Telekom-
munikation zu verschaffen. Sie dürfen Kenntnisse über Tatsachen, die dem Fernmeldegeheimnis un-

terliegen, nur für den in Satz 1 genannten Zweck verwenden. Eine Verwendung dieser Kenntnisse für 

andere Zwecke, insbesondere die Weitergabe an andere, ist nur zulässig, soweit dieses Gesetz oder 

eine andere gesetzliche Vorschrift dies vorsieht und sich dabei ausdrücklich auf Telekommunikati-

onsvorgänge bezieht. Die Anzeigepflicht nach § 138 des Strafgesetzbuches hat Vorrang. 

(4) Befindet sich die Telekommunikationsanlage an Bord eines Wasser- oder Luftfahrzeugs, so be-

steht die Pflicht zur Wahrung des Geheimnisses nicht gegenüber der Person, die das Fahrzeug führt 

oder gegenüber ihrer Stellvertretung. 

 

§ 206 StGB 

(1) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die dem Post- oder 

Fernmeldegeheimnis unterliegen und die ihm als Inhaber oder Beschäftigtem eines Unternehmens 

bekanntgeworden sind, das geschäftsmäßig Post- oder Telekommunikationsdienste erbringt, wird 

mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 



(2) Ebenso wird bestraft, wer als Inhaber oder Beschäftigter eines in Absatz 1 bezeichneten Unter-

nehmens unbefugt  

1. eine Sendung, die einem solchen Unternehmen zur Übermittlung anvertraut worden und ver-

schlossen ist, öffnet oder sich von ihrem Inhalt ohne Öffnung des Verschlusses unter Anwendung 

technischer Mittel Kenntnis verschafft, 

2. eine einem solchen Unternehmen zur Übermittlung anvertraute Sendung unterdrückt oder 

3. eine der in Absatz 1 oder in Nummer 1 oder 2 bezeichneten Handlungen gestattet oder fördert. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Personen, die  

1. Aufgaben der Aufsicht über ein in Absatz 1 bezeichnetes Unternehmen wahrnehmen, 
2.von einem solchen Unternehmen oder mit dessen Ermächtigung mit dem Erbringen von Post- 

oder Telekommunikationsdiensten betraut sind oder 

3. mit der Herstellung einer dem Betrieb eines solchen Unternehmens dienenden Anlage oder mit 

Arbeiten daran betraut sind. 

(4) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die ihm als außerhalb 

des Post- oder Telekommunikationsbereichs tätigem Amtsträger auf Grund eines befugten oder un-

befugten Eingriffs in das Post- oder Fernmeldegeheimnis bekanntgeworden sind, wird mit Freiheits-

strafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(5) Dem Postgeheimnis unterliegen die näheren Umstände des Postverkehrs bestimmter Personen 

sowie der Inhalt von Postsendungen. Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Telekom-
munikation und ihre näheren Umstände, insbesondere die Tatsache, ob jemand an einem Telekom-

munikationsvorgang beteiligt ist oder war. Das Fernmeldegeheimnis erstreckt sich auch auf die nähe-

ren Umstände erfolgloser Verbindungsversuche. 

 


